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1. Geheimreligion 

Die Lehren und Praktiken der Alawitinnen und Alawiten sind außerhalb ihrer Gemeinschaft wenig 
bekannt, da diese weder missioniert noch ihre Glaubensinhalte veröffentlicht. Das Alawitentum kann auch 
als Geheimreligion oder Mysterienkult beschrieben werden. Die bis heute grundsätzlich geltende 
Geheimhaltung der Religion erschwert Einblicke von außen, die Quellenlage ist dementsprechend dünn. 
Alawitinnen und Alawiten werden aus einem historischen Kontext heraus auch als Nusairier bezeichnet, 
was viele Glaubensangehörige heute allerdings als abwertend empfinden. Sie bezeichnen sich selbst u.a. als 
„Einheitsbekenner“ (muwahhidun) oder „Monotheisten“ (ahl at-tawḥīd).1 

2. Lehre  

Ihre Lehren sind davon gekennzeichnet, mystische Bedeutungen hinter den heiligen Schriften zu 
erkennen und es gibt gewisse Überschneidungen mit den Lehren des Zwölfer-Schiitentums.2 Das 
Alawitentum wird zum Teil als heterodoxe Strömung des schiitischen Islams eingeordnet, deren 
Kernglaube an die Seelenwanderung (Metempsychose), der für einige schiitische Strömungen sowie für 
Anhänger der ismailitischen und drusischen Gemeinschaft kennzeichnend ist, von orthodoxen 
muslimischen Autoritäten der Zwölfer-Schiiten und der Sunniten jedoch abgelehnt wird. Viele alawitische 
Lehren weisen Elemente auf, die denen der großen monotheistischen Religionen, des Zoroastrismus und 
des neuplatonischen Denkens ähneln. Aufgrund des Geheimcharakters der Religion ist es jedoch kaum 
möglich zu beurteilen, ob diese Assoziationen auf rein äußerlichen Ähnlichkeiten beruhen oder tatsächlich 
aus den umliegenden Religionen entlehnt wurden. Viele ihrer Riten sind geheim und initiationsrituell, was 
ihnen über die Jahrhunderte hinweg starkes Misstrauen von außen einbrachte.3 

Nach alawitischer Vorstellung manifestierte sich Gott im Laufe der Geschichte mehrfach in dreifacher, 
menschlicher Form, wobei die einzelnen Personen die Funktionen ism („Name“, identifiziert mit 
Muhammad), ma‘na („Sinn“, identifiziert mit Ali) und bab („Tor“, identifiziert mit Salman al-Farsi) 
einnehmen. Zur eigentlichen, geheimen Offenbarung komme man durch die Vermittlung des „Tors“.4 
Angehörige der alawitischen Gemeinschaft weisen jedoch die Behauptung zurück, sie würden Ali 
deswegen als Inkarnation Gottes betrachten. Sie bekräftigen die Einheit (tawḥīd) Gottes, glauben aber, dass 
Gott sich mehrmals in dreieiniger Gestalt offenbart hat.5 

  

                                                                    
1  Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Alawiten/Nusairier, Dezember 2016. 
2  Britannica, Alawite, letzte Aktualisierung 28.12.2025. 
3  The Washington Institute, Alawites Under Threat in Syria?, letzte Aktualisierung 31.12.2024; Evangelische Zentralstelle für 

Weltanschauungsfragen, Alawiten/Nusairier, Dezember 2016. 
4  Yaron Friedman; The Nusairi-‘Alawis, Leiden 2010, S. 73-77. 
5  Britannica, Alawite, letzte Aktualisierung 28.12.2025. 

https://www.ezw-berlin.de/publikationen/lexikon/alawiten-/-nusairier/alawiten/
https://www.britannica.com/topic/Alawite
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/alawites-under-threat-syria
https://www.ezw-berlin.de/publikationen/lexikon/alawiten-/-nusairier/alawiten/
https://www.ezw-berlin.de/publikationen/lexikon/alawiten-/-nusairier/alawiten/
https://goaloflife.wordpress.com/wp-content/uploads/2011/08/the-nuc59fayrc4ab-_alawc4abs-_-an-introduction-to-the-religion-history-and-identity-of-the-leading-minority-in-syria-islamic-history-and-civilization.pdf
https://www.britannica.com/topic/Alawite
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3. Sozialstrukturen 

Das religiöse Leben wird von den Sheikhs als höchste religiöse Würdenträger bestimmt und organisiert. 
Das Amt, das einer speziellen Ausbildung bedarf, wird an die Söhne vererbt. Wichtige Aufgaben sind die 
Leitung der Gebetszusammenkunft und von Feierlichkeiten, die Bewahrung der Tradition und der 
geheimen Schriften. Sie beraten auch in persönlichen Angelegenheiten, berechnen astrologisch günstige 
Daten oder werden zur Krankenheilung herangezogen. Familien von Sheikhs sind hoch respektiert, sie 
heiraten nur untereinander und sind tendenziell wohlhabender. Ein grundlegendes Ordnungsprinzip der 
alawitischen Gesellschaft ist die Unterscheidung von Initiierten und Nichtinitiierten. Eingeweiht werden 
alawitische Männer, zur Gruppe der Nicht-Eingeweihten gehören nichtinitiierte Jungen, Mädchen, Frauen 
sowie alle nicht-alawitische Personen.6 

4. Ritus 

Das Alawitentum erkennt die fünf Säulen des Islam (die fünf religiösen Pflichten jeder muslimischen 
Person) an, interpretiert sie aber auf eine Weise, die nicht den Kriterien orthodoxer Musliminnen und 
Muslime entspricht. Beispielsweise verstehen die Alawitinnen und Alawiten den Hajj (fünfte Säule) eher als 
symbolische Pilgerfahrt und vollziehen i.d.R. keine physische Pilgerfahrt nach Mekka.7 Zu den 
Abweichungen gehört auch der regelmäßige Aufruf zum öffentlichen Gebet: Alawitische 
Glaubensanhänger bevorzugen es, in privaten Andachtsräumen zu beten, zuhause oder im Freien, sofern 
der Ort nicht öffentlich zugänglich und von außen einsehbar ist. Sie verwenden Wein in ihren Ritualen 
und integrieren mehr Naturverehrung, einschließlich der Himmelsgestirne, in ihr Glaubenssystem.8 
Rituelle Gemeinschaftsgebete finden an bestimmten Fest- und Feiertagen zu bestimmten Tageszeiten 
statt. Vor dem Gebet wird ein tierisches Opfer (männliches Rind, Ziege, Schaf oder Hahn) dargebracht. Der 
alawitische Kalender verzeichnet zwölf Festtage.9 

Zu den von ihnen begangenen Feiertagen gehören u.a.: Eid al-Ghadir, ein traditionell schiitischer Feiertag, 
der die Ernennung Alis zu Mohammeds Nachfolger feiert, und Weihnachten, als traditionell christlicher 
Feiertag zur Feier der Geburt Jesu, der im Islam als einer der wichtigsten Propheten anerkannt wird.10 

Die Zugehörigkeit zur alawitischen Religionsgemeinschaft erfolgt durch Geburt, es ist nicht möglich, zum 
Alawitentum zu konvertieren. Jungen werden durch ein Initiationsritual in die Gemeinschaft der 
Eingeweihten aufgenommen, Voraussetzung dafür ist die Pubertät oder die persönliche Reife. In einer 
neunmonatigen Phase wird der Betroffene von seinem „Initiationspaten“ in die Geheimnisse und Rituale 
der Religion eingewiesen. Der Jugendliche muss viele Traditionstexte auswendig lernen und schwören, 
dass er das Geheimwissen unter keinen Umständen an Außenstehende (auch nicht an Ehefrauen) 
weitergibt. Da Frauen nicht initiiert werden, nehmen sie auch nicht an religiösen Handlungen teil. Die 
religiöse Andersstellung bedeutet aber nicht zwingend gesellschaftliche Zurücksetzung im Alltag. 
Alawitinnen pflegen ihre Religiosität u.a. durch regelmäßige Besuche der vielen Heiligengräber (Ziyaret). 
Sie tragen i.d.R. kein Kopftuch.11 

  

                                                                    
6  Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Alawiten/Nusairier, Dezember 2016. 
7  Britannica, Alawite, letzte Aktualisierung 28.12.2025; Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Alawiten/Nusairier, 

Dezember 2016. 
8  DW, Syria's Alawite community: Once feared, now living in fear?, letzte Aktualisierung 28.12.2024. 
9  Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Alawiten/Nusairier, Dezember 2016. 
10 Britannica, Alawite, letzte Aktualsierung 28.12.2025. 
11 Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, Alawiten/Nusairier, Dezember 2016. 

https://www.ezw-berlin.de/publikationen/lexikon/alawiten-/-nusairier/alawiten/
https://www.britannica.com/topic/Alawite
https://www.ezw-berlin.de/publikationen/lexikon/alawiten-/-nusairier/alawiten/
https://www.ezw-berlin.de/publikationen/lexikon/alawiten-/-nusairier/alawiten/
https://www.dw.com/en/syrias-alawite-community-once-feared-now-living-in-fear/a-71172759
https://www.ezw-berlin.de/publikationen/lexikon/alawiten-/-nusairier/alawiten/
https://www.britannica.com/topic/Alawite
https://www.ezw-berlin.de/publikationen/lexikon/alawiten-/-nusairier/alawiten/
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5. Verbreitung 

Alawitische Gemeinden in Syrien konzentrieren sich vorwiegend an der Mittelmeerküste in den 
Gouvernements Latakia und Tartus sowie in Homs, Hama und Damaskus. Sie stellen nach den letzten 
verfügbaren Schätzungen mit etwa 2,1 Millionen Personen und einen Gesamtbevölkerungsanteil von etwa 
10-12 % die zweitgrößte Glaubensgemeinschaft in Syrien nach den Sunnitinnen und Sunniten dar.12 

  

                                                                    
12 The New York Times, What to Know About Syria’s Minorities and Sectarian Violence, letzte Aktualisierung 03.06.2025; Minority Rights 

Group, Alawis in Syria, letzte Aktualisierung: Mai 2018. 

https://www.nytimes.com/2025/05/01/world/middleeast/syria-druse-alawites-kurds.html
https://minorityrights.org/communities/alawis/
https://minorityrights.org/communities/alawis/
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